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RS OGH 1996/10/30 9Ob2169/96b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1996

Norm

KSchG §6 Abs1 Z9

Rechtssatz

Diese Bestimmung ist auch auf bloße Beschränkungen der Schadenersatzansprüche anzuwenden. Das Angebot von

Versicherungsansprüchen anstelle von Schadenersatzansprüchen stellt eine unzulässige Haftungsbeschränkung dar.
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